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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Amke Dietert-Scheuer und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/8530 - 

Deutsch-iranisches Niederlassungsabkommen 

1994 reiste die deutsche Staatsangehörige J. S., geborene C., mit ihrem 
iranischen Ehemann, A. S. und ihrer damals 6jährigen Tochter H. in den 
Iran. Zuvor hatte sich Frau S. ordnungsgemäß ein Visum für den Iran be-
sorgt. 

Am Flughafen Teheran wurde Frau S. der deutsche Reisepaß abgenom-
men. Sie wandte sich daraufhin an die Deutsche Botschaft in Teheran. 
Mit Verweis auf die bestehenden iranischen Gesetze lehnte die deutsche 
Botschaft ab, sich für Frau S. einzusetzen. Um in den Besitz eines Passes 
zu gelangen, war Frau S. gezwungen, die iranische Staatsangehörigkeit 
anzunehmen. Mit einem iranischen Paß wandte sie sich dann an die Deut-
sche Botschaft, um nunmehr ein Einreisevisum für die Bundesrepublik 
Deutschland zu erhalten. Dort war aufgrund der erfolgten Annahme der 
iranischen Staatsbürgerschaft der deutsche Paß eingetroffen. Die Deut-
sche Botschaft erteilte Frau S. ein Visum und händigte ihr den deutschen 
Paß mit dem Ratschlag aus, diesen nicht bei den iranischen Kontrollor-
ganen vorzuzeigen. 

1. Ist der Bundesregierung dieser Vorfall bekannt, und wenn ja, wie be-
wertet sie das Vorgehen der iranischen Behörden in bezug auf das 
deutsch-iranische Niederlassungsabkommen? 

Dieser Vorfall ist der Bundesregierung nicht bekannt. 

2. Haben die iranischen Behörden, wie in der Protokollnotiz Nr. II des 
deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens vorgesehen, das Ein-
verständnis der deutschen Behörde zur Einbürgerung von Frau S. ein-
geholt? 

Die iranischen Behörden haben kein Einverständnis der deutschen 
Behörden eingeholt. Dies war auch nicht erforderlich. Die auslän-
dische Ehefrau eines Iraners erwirbt nach dem iranischen Zivilge-
setzbuch mit der Eheschließung automatisch die iranische Staats-
angehörigkeit. Das deutsch-iranische Niederlassungsabkommen 
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kommt nicht zur Anwendung, da es sich im vorliegenden Fall nicht 
um eine Einbürgerung handelt, sondern um einen „automatischen 
Erwerb" kraft Gesetzes (vergleichbar mit dem im deutschen Recht 
vorgesehenen Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Legitimation 
oder Annahme als Kind). 

3. Ist der Bundesregierung bekannt, daß deutsche Ehefrauen iranischer 
Staatsangehöriger für die Registrierung der Ehe im Iran, ohne die ein 
gemeinsames Reisen des Ehepaares durch den Iran nicht möglich ist, 
gezwungen werden, die iranische Staatsangehörigkeit anzunehmen? 

Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen. 

4. Ist die Bundesregierung bereit, einbürgerungswillige Iranerinnen 
und Iraner auch ohne die Zustimmung des Irans bzw. die Entlassung 
aus der iranischen Staatsbürgerschaft einzubürgern, nachdem der 
Iran seinerseits sich offenbar nicht an das Schlußprotokoll des 
deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens gebunden fühlt? 

Da Frau S. die iranische Staatsangehörigkeit aufgrund eines ge-
setzlichen iranischen Tatbestandsmerkmals erworben hat und so-
mit das Niederlassungsabkommen keine Anwendung findet, ist 
ein Vertragsbruch des Iran nicht gegeben. 


